
In der Ausbildung ergeben
sich folgende Neuerun-
gen:

• Ablösung des Beamten-
Aufstiegskurses („A-Kurs“)
durch andere Maßnahmen
der Fortbildung (Bachelor-
Fachhochschul-Studien-
gang; Wegfall des bisheri-
gen § 34 Abs 3 BDG bzw.
Adaption der Anlage 1, Zif-
fer 1.13 zum BDG): Für bis-
herige Absolventen des
Aufstiegskurses ist weiter-
hin eine Ernennung in die
Verwendungsgruppe A1
vorgesehen. Darüber hinaus
ist im Rahmen von Über-
gangsregelungen die Absol-
vierung des Aufstiegskurses
für Beamte weiterhin mög-
lich, die zu einem solchen
Kurs bereits zugelassen
wurden und diesen bis Ok-
tober 2011 im Rahmen ei-
nes drei Semester dauernden
Studienprogramms an der
Fachhochschule absolvieren
(Art. 19 und 20 der Dienst-
rechts-Novelle 2008).
• Ausdrückliche Festlegung
der Berufsreifeprüfung als
Erfüllung des Ernennungs-
erfordernisses der Absolvie-
rung der Reifeprüfung in
der Anlage 1, Ziffer 2.11
zum BDG. Die Ablegung
der Berufsreifeprüfung – die
auch die allgemeine Hoch-
schulreife darstellt – soll
hinkünftig zudem an die
Stelle der Beamten-Auf-
stiegsprüfung („B-Matura“)
treten und diese ersetzen
(Anlage 1, Ziffer 2.13 zum
BDG).

Durch Übergangsbestim-
mungen werden Härtefälle
vermieden: Beamte, die bis
zum 31. März 2009 ein
Zeugnis über zumindest ein
Fach der Beamten-Auf-
stiegsprüfung erworben ha-
ben, können die Aufstiegs-

prüfung bis zum 31. Dezem-
ber 2013 abschließen. Diese
Abschlüsse bleiben für die
Ernennung in die Verwen-
dungsgruppe A2 bzw. E1
weiterhin gültig (§ 284 Abs
71 BDG).
• Entfall des Ersatzes der
Reifeprüfung bzw. des Be-
amtenaufstiegskurses als
Zulassungserfordernis für
die Grundausbildung der
Verwendungsgruppe E1
durch Zurücklegung von be-
stimmten Dienstzeiten (An-
lage 1, Ziffer 8.16 Abs 2
und 3 zum BDG). Durch ei-
ne Übergangsregel, welche
diese Aufhebung erst mit
31. Dezember 2011 in Kraft
setzt, werden Härtefälle ver-
mieden (§ 284 Abs 69 Z 3
BDG).
• Erweiterung der dienst-
rechtlichen Anerkennung
von Fachhochschulstudien,
die mit einem Master- oder
Diplomgrad beendet wer-
den, als Ernennungsvoraus-
setzung, sofern für die Ver-
wendung nicht ein spezifi-
sches Studium gefordert
wird (Anlage 1, Ziffer 1.12
lit b zum BDG). 

Flexibilisierungsbestim-
mungen
• Intensivierung der Ausbil-
dung für Absolventen der
Grundausbildung für den
Exekutivdienst durch „Trai-
ning on the Job“. Damit ein-
hergehend wird die Verset-
zung von Exekutivbeamten
während der beiden ersten
Jahre in der Verwendungs-
gruppe E 2b erleichtert, be-
schränkt jedoch auf den Zu-
ständigkeitsbereich des je-
weiligen Landespolizeikom-
mandos (§ 41 Abs 4 BDG).
• Ausdehnung der Anrech-
nung zeitabhängiger Rechte
für bestimmte Karenzurlau-

be nach § 75 Abs 2 Z 2
BDG: So wird die Anrech-
nung von Karenzurlauben
für die Begründung eines
Dienstverhältnisses zu einer
Einrichtung der EU bzw. ei-
ner sonstigen zwischenstaat-
lichen Einrichtung, der
Österreich angehört, von
fünf auf zehn Jahre erwei-
tert (§ 75 Abs 2 Z 2 lit c, §
29c Abs 2 Z 2 VBG). Diese
Bestimmung gilt nicht nur
für „EU-Karenzurlaube“,
die ab dem 1. Jänner 2009
angetreten werden, sondern
auch für solche, die zu die-
sem Datum bereits angetre-
ten wurden und umfassen
somit auch bei Letzteren
den fünf Jahre übersteigen-
den Zeitraum, woraus sich
auch die Verpflichtung zur
Leistung von Pensions-
beiträgen für diesen Zeit-
raum ergibt (§ 284 Abs 70
BDG).
• Verlängerung des Rah-
menzeitraums für die Inan-
spruchnahme eines Sabbati-
cals bis zum Jahr 2018 (§
284 Abs 67 BDG).

Neuerungen im Urlaubs-
recht
• Wegfall der bisherigen
„Samstagsfeiertagsrege-
lung“ (§ 65 Abs 10 BDG
bzw. § 27a Abs 10 VBG).
• Ausdehnung der Regelun-
gen über die Urlaubsunter-
brechung im Krankheitsfall
auf Fälle der Inan-
spruchnahme einer Pflege-
freistellung: Ab 1. Jänner
2009 wird der Urlaub auch
durch die Inanspruchnahme
einer Pflegefreistellung un-
terbrochen, sofern diese das
Ausmaß von drei Kalender-
tagen überschreitet (§§ 71
Abs 6 iVm 76 Abs 9 BDG,
§§ 27g Abs 6 iVm 29f Abs
8 VBG).

Disziplinarrechtliche Mo-
difikationen
• Berücksichtigung general-
präventiver Überlegungen
bei der Strafbemessung: Für
die Bemessung der Höhe
der Disziplinarstrafe sollen
hinkünftig nicht nur Aspek-
te der Spezialprävention
maßgebend sein, vielmehr
soll bei der Strafbemessung
desweiteren darauf Rück-
sicht genommen werden,
auch eine für andere Beamte
signifikante Signalwirkung
der Strafentscheidung zu er-
zielen. Damit wird insbe-
sondere der Disziplinarstra-
fe der Entlassung dem „Un-
tragbarkeitsgrundsatz“ be-
sonderes Gewicht beige-
messen (§ 93 Abs 1 BDG).
• Beim Zusammentreffen
von gerichtlich oder verwal-
tungsbehördlich strafbaren
Handlungen mit Dienst-
pflichtverletzungen gelten
im Falle des „disziplinar-
rechtlichen Überhangs“ die
Strafbemessungsregelungen
des § 93 BDG (§ 95 Abs 1
BDG).

Anpassungen im Besol-
dungsrecht
• Ruhen pauschalierter Ne-
bengebühren gem. § 15 Abs
5 GehG : Wurde bisher die
für das Ruhen pauschalierter
Nebengebühren maßgeben-
de Monatsfrist durch einen
Gebührenurlaub oder einen
Dienstunfall unterbrochen
(was zum Neubeginn des
Fristenlaufs nach Urlaubs-
beendigung bzw. Wegfall
des Hinderungsgrunds des
Dienstunfalls führte), so tritt
nunmehr lediglich eine Ver-
längerung des Fristenlaufs
durch ein solches Ereignis
ein.
• Beispiel: Krankenstands-
beginn am 22. März – die
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Die Dienstrechts-Novelle 2008
Die Dienstrechts-Novelle 2008, veröffentlicht im Bundesgesetzblatt unter BGBl I Nr. 147/2008 am 28.
Dezember 2008, hat – neben der allgemeinen Bezugsanpassung in Höhe von 3,55 Prozent – folgende

Änderungen im Dienst- und Besoldungsrecht mit sich gebracht.



für den Eintritt des Ruhens
maßgebende Frist der ein-
monatigen Abwesenheit
vom Dienst wird am 21.
April vollendet. Die Inan-
spruchnahme eines Erho-
lungsurlaubs am 7. und 8.
April „schiebt“ die Frist um
zwei Tage hinaus, d. h. die
Monatsfrist wird erst am 23.
April vollendet.

Nimmt der Bedienstete
andererseits während des
Zeitraums des Ruhens einer
pauschalierten Nebengebühr
infolge einmonatiger Abwe-
senheit vom Dienst einen
Gebührenurlaub in An-
spruch oder erleidet er einen
Dienstunfall, so verkürzt
sich der Ruhenszeitraum
entsprechend.

Eintritt des Ruhens mit
Ablauf des 21. April, am 23.
April wird ein Tag Erho-
lungsurlaub konsumiert, am
28. April der Dienst wieder
angetreten: Die pauschalier-
ten Nebengebühren ruhen

nicht sechs, sondern fünf
Tage.

Eine Klarstellung erfolgt
weiters dahingehend, dass
dienstfreie Tage, die auf das
Enden eines Gebührenur-
laubs bzw. eines Dienst-
unfalls folgen, diesen Ereig-
nissen zugeschlagen werden
und damit der Nebenge-
bührenanspruch für diese
Tage gewahrt bleibt.
• Verbesserungen im Rah-
men von Auslandsverwen-
dungen bei Erkrankung von
Familienangehörigen am
ausländischen Dienstort
bzw. für die Bevorschus-
sung der Kaution zur Woh-
nungsanmietung (§§ 21g
Abs 7 bzw. 21h Abs 3
GehG).
• Anhebung des Ausgleichs
für entgangenes Schmer-
zensgeld von bislang bis zu
drei auf bis zu vier Monats-
bezüge (§ 83c GehG). Diese
Regelung tritt rückwirkend
per 1. Juni 2008 in Kraft.

• Beseitigung ungerechtfer-
tigter Diskriminierungen
beim Fahrtkostenzuschuss:
Ist die Höhe des Fahrtkos-
tenzuschusses „alt“ (in der
bis zum 31. Dezember 2007
geltenden Fassung des §
20b GehG) geringer als
nach der Neuvariante (auf
Basis des Bezugs von Pend-
lerpauschale), so gebührt
der Fahrtkostenzuschuss ab
1. Jänner 2009 ausschließ-
lich nach § 20b GehG in der
geltenden Fassung (§ 113i
Abs 5 GehG). 

Vertragsbediensteten-
recht
• Verbesserungen im Abfer-
tigungsrecht: die Berech-
nungsbasis für die Bemes-
sung von Leistungen aus der
Betrieblichen Vorsorgekas-
se wird an den privatwirt-
schaftlichen Entgeltbegriff
(inkl. Nebengebühren und
Sonderzahlungen) angegli-
chen.

• Sind für Beamte bestimm-
te Verwendungsbezeichnun-
gen (§ 140 Abs 3 BDG)
vorgesehen, so gelten diese
auch für entsprechend ver-
wendete Vertragsbedienste-
te (§ 67a VBG). Diese Re-
gelung gilt nur im Verwal-
tungsdienst und nicht für
Amtstitel.

Pensionsrecht
• Schaffung von Beitrags-
grundlagen für Zeiten eines
Karenzurlaubs gem. § 75c
BDG  zur Betreuung eines
behinderten Kindes (§ 98a
Abs 1 PG). 

Reisegebührenrecht
• Klarstellung, dass verein-
fachte Versetzungen nach §
41 Abs 4 BDG keinen An-
spruch auf die mit einer
Versetzung einhergehenden
Gebühren (Übersiedlungs-
gebühren, Trennungsge-
bühr) auslösen (§ 44a
RGV). Wolfgang Willi

119ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 3-4/09

B D G - N O V E L L E  2 0 0 8
FO

T
O

: E
G

O
N

W
E

IS
SH

E
IM

E
R

Dienstrechtsnovelle 2008: Eine Reihe von Änderungen gab es im Bereich der Ausbildung der Polizei.


